
 Geschäfts-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen

 I. Allgemeines / Geltungsbereich
(1) Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten ausschließlich; entgegenstehende oder von 

unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen abweichende Bedingungen des Kunden erkennen wir 
nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere Allge-
meinen Geschäftsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder 
von unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen abweichender Bedingungen des Kunden die Lie-
ferung an den Kunden vorbehaltlos ausführen.

(2) Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Kunden zwecks Ausführung dieses Vertrages ge-
troffen werden, sind in diesem Vertrag schriftlich niedergelegt.

(3) Unsere Allgemeine Geschäftsbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmern.

 II. Angebot / Preise
(1) Unser Angebot ist freibleibend, sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt.
(2) Wir behalten uns das Recht vor, unsere Preise entsprechend zu ändern, wenn nach Abschluss des 

Vertrages Kostensenkungen oder Kostenerhöhungen, insbesondere aufgrund von Tarifabschlüs-
sen oder Materialpreisänderungen eintreten. Diese werden wir dem Kunden auf Verlangen nach-
weisen.

(3) Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist nicht in unseren Preisen eingeschlossen; sie wird in gesetz-
licher Höhe am Tag der Rechnungslegung in der Rechnung gesondert ausgewiesen.

 III. Zahlungsbedingungen
(1) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist der Kaufpreis netto (ohne Ab-

zug) innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum zur Zahlung fällig. Es gelten die gesetzlichen 
Regeln betreffend die Folgen des Zahlungsverzugs.

(2) Bei Banküberweisungen und Schecks gilt der Tag der Gutschrift als Zahlungseingang.
(3) Aufrechnungsrechte stehen dem Kunden nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig fest-

gestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind. In diesem Umfang kann auch ein Zurückbehal-
tungsrecht ausgeübt werden.

(4) Musterrücksendungen werden nicht gutgeschrieben. Die Kosten der Rücksendung gehen zu Las-
ten des Absenders. Ein Anspruch auf erneute Zusendung besteht nicht.

 IV. Eigentumsvorbehalt / vertragliches Pfandrecht
(1) Wir behalten uns das Eigentum an der Ware bis zum Eingang aller Zahlungen aus der Geschäftsver-

bindung mit dem Kunden vor. Soweit wir mit dem Kunden Bezahlung unserer Forderungen auf-
grund des Scheck-Wechsel-Verfahrens vereinbaren, erstreckt sich der Vorbehalt auch auf die Ein-
lösung des von uns akzeptierten Wechsels durch den Kunden und erlischt nicht durch Gutschrift 
des erhaltenen Schecks bei uns. 

(2) Der Kunde ist verpflichtet, die Ware pfleglich zu behandeln. Er darf die Ware vor Bezahlung aller 
Forderungen ohne unsere Zustimmung weder verpfänden noch zur Sicherung übereignen.

(3) Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, 
die Ware zurückzunehmen. In der Zurücknahme der Ware durch uns liegt ein Rücktritt vom Vertrag. 
Wir sind nach Rücknahme der Ware zu deren Verwertung befugt, der Verwertungserlös ist auf die 
Verbindlichkeiten des Kunden – abzüglich angemessener Verwertungskosten – anzurechnen.

(4) Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Kunde unverzüglich schriftlich zu 
benachrichtigen, damit wir Klage gemäß § 771 ZPO erheben können. Soweit der Dritte nicht in der 
Lage ist, uns die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO zu er-
statten, haftet der Kunde für den uns entstandenen Ausfall.

(5) An allen vom Kunden übergebenen Rohmaterialien jeglicher Art wird mit der Übergabe zur Siche-
rung der Forderung aus dem Liefervertrag ein Pfandrecht bestellt.

(6) Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Kunden insoweit freizu-
geben, als der realisierbare Wert unserer Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 
10 % übersteigt; die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt uns.

 V. Lieferzeit / Teillieferung
(1) Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit setzt die Abklärung aller technischen Fragen vor-

aus.
(2) Die Einhaltung unserer Lieferverpflichtung setzt weiter die rechtzeitige und ordnungsgemäße Er-

füllung der Verpflichtung des Kunden voraus. Die Einrede des nicht erfüllten Vertrages bleibt vor-
behalten.

(3) Für die Dauer der Prüfung von Andrucken, Fertigungsmustern, Klischees u. ä. durch den Kunden ist 
die Lieferzeit gehemmt. Die Hemmung beginnt mit dem Tag der Absendung der Muster an den 
Kunden und endet mit dem Tag des Eingangs der Stellungnahme bei uns. 

(4) Verlangt der Kunde nach Auftragsbestätigung Änderungen des Auftrages beginnt mit Bestätigung 
der Änderungen durch uns eine neue Lieferzeit. Abweichende Vereinbarungen in der Änderungs-
bestätigung haben Vorrang.

(5) Zu Teillieferungen sind wir berechtigt, es sei denn, dies ist für den Kunden mit unzumutbarem 
Aufwand verbunden.

 VI. Lieferverzug / Lieferunmöglichkeit
(1) Bei Vorliegen gesetzlichen Voraussetzungen ist der Kunde bei einer von uns zu vertretenden Lie-

ferverzögerung berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. Eine anderweitige Vereinbarung bleibt 
vorbehalten.

(2) Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, soweit der zugrundeliegende Kaufvertrag ein 
Fixgeschäft im Sinn von § 286 Abs. 2 Nr. 4 BGB oder von § 376 HGB ist. Wir haften auch nach den 
gesetzlichen Bestimmungen, sofern als Folge eines von uns zu vertretenden Lieferverzugs der 
Kunde berechtigt ist geltend zu machen, dass sein Interesse an der weiteren Vertragserfüllung in 
Fortfall geraten ist.

(3) Wir haften ferner nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Lieferverzug auf einer von uns 
zu vertretenden vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Vertragsverletzung beruht; ein Verschulden 
unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen ist uns zuzurechnen. Sofern der Lieferverzug nicht auf 
einer von uns zu vertretenden vorsätzlichen Vertragsverletzung beruht, ist unsere Schadenser-
satzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.

(4) Wir haften auch nach den gesetzlichen Bestimmungen, soweit der von uns zu vertretende Liefer-
verzug auf der schuldhaften Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht beruht; in diesem Fall 
ist aber die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Scha-
den begrenzt.

(5) Liegt der Lieferverzug allein daran, dass unser Zulieferer nachweislich nicht, nicht ausreichend 
oder nicht rechtzeitig liefern kann, so haben wir das Recht, von dem Vertrag zurückzutreten, wenn 
eine Verlängerung der Lieferzeit nicht in Betracht kommt. Ersatzansprüche des Kunden wegen 
verspäteter oder unterbliebener Lieferung sind dann ausgeschlossen.

(6) Im Übrigen haften wir im Fall des Lieferverzugs maximal mit 15 % des Lieferwertes.
(7) Weitere gesetzliche Ansprüche und Rechte des Kunden bleiben vorbehalten.

 VII. Annahme- und Schuldnerverzug des Kunden
(1) Kommt der Kunde in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige Mitwirkungspflichten, so 

sind wir berechtigt, den uns insoweit entstehenden Schaden, einschließlich etwaiger Mehraufwen-
dungen ersetzt zu verlangen. Weitergehende Ansprüche bleiben vorbehalten.

(2) Sofern die Voraussetzungen von Abs. (1) vorliegen, geht die Gefahr eines zufälligen Untergangs 
oder einer zufälligen Verschlechterung der Kaufsache in dem Zeitpunkt auf den Kunden über, in 
dem dieser in Annahme- oder Schuldnerverzug geraten ist.

 VIII. Gefahrenübergang / Versand
(1) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, erfolgt der Versand auf Rechnung 

und Gefahr des Kunden.
(2) Auch bei Übernahme der Versandkosten durch uns geht die Gefahr mit Übergabe an die Transport-

person auf den Kunden über. Abweichende Vereinbarungen bleiben vorbehalten.
(3) Versandweg und -mittel sind, wenn nicht anders vereinbart, unserer Wahl überlassen.
(4) Auf ausdrücklichen Wunsch des Kunden, werden wir die Lieferung durch eine Transportversiche-

rung abdecken; die insoweit anfallenden Kosten trägt der Kunde.

 IX. Mängelhaftung
(1) Soweit ein Mangel der Kaufsache vorliegt, ist der Kunde nach seiner Wahl zur Nacherfüllung in 

Form einer Mangelbeseitigung oder zur Lieferung einer neuen mangelfreien Sache berechtigt. Im 
Fall der Mangelbeseitigung sind wir verpflichtet, alle zum Zweck der Mangelbeseitigung erforder-
lichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten zu tragen, 
soweit sich diese nicht dadurch erhöhen, dass die Kaufsache nach einem anderen Ort als dem Er-
füllungsort verbracht wurde.

(2) Schlägt die Nacherfüllung fehl, so ist der Kunde nach seiner Wahl berechtigt, Rücktritt oder Minde-
rung zu verlangen.

(3) Wir haften, nach den gesetzlichen Bestimmungen nur, sofern der Kunde Schadensersatzansprüche 
geltend macht, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, einschließlich von Vorsatz oder grober 
Fahrlässigkeit unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Soweit uns keine vorsätzliche 
Vertragsverletzung angelastet wird, ist die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typi-
scherweise eintretenden Schaden begrenzt.

(4) Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern wir schuldhaft eine wesentliche Vertrags-
pflicht verletzen; in diesem Fall ist aber die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typi-
scherweise eintretenden Schaden begrenzt.

(5) Soweit dem Kunden ein Anspruch auf Ersatz des Schadens statt der Leistung zusteht, ist unsere 
Haftung auch im Rahmen von Abs. (2) auf Ersatz des vorhersehbaren, typischerweise eintretenden 
Schadens begrenzt.

(6) Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit bleibt 
unberührt; dies gilt auch für die zwingende Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.

(7) Soweit nicht vorstehend etwas Abweichendes geregelt, ist die Haftung ausgeschlossen.
(8) Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt 12 Monate, gerechnet ab Gefahrenübergang.
(9) Die Verjährungsfrist im Fall eines Lieferregresses nach den §§ 478, 479 BGB bleibt unberührt; sie 

beträgt fünf Jahre, gerechnet ab Ablieferung der mangelhaften Sache.

 X. Gesamthaftung
(1) Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz als in § 6 vorgesehen, ist – ohne Rücksicht auf die 

Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs – ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere für Scha-
densersatzansprüche aus Verschulden bei Vertragsabschluss, wegen sonstiger Pflichtverletzun-
gen oder wegen deliktischer Ansprüche auf Ersatz von Sachschäden gemäß § 823 BGB.

(2) Die Begrenzung nach Abs. (1) gilt auch, soweit der Kunde anstelle eines Anspruchs auf Ersatz des 
Schadens, statt der Leistung Ersatz nutzloser Aufwendungen verlangt.

(3) Soweit die Schadensersatzhaftung uns gegenüber ausgeschlossen oder eingeschränkt ist, gilt 
dies auch im Hinblick auf die persönliche Schadensersatzhaftung unserer Angestellten, Arbeit-
nehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.

 XI. Urheberrechte
(1) Für die Prüfung des Rechts der Vervielfältigung aller Druckunterlagen ist der Kunde allein verant-

wortlich. Er haftet allein, wenn durch die Ausführung seines Auftrages Rechte, insbesondere Urhe-
berrechte Dritter verletzt wurden. Der Kunde hat uns vor allen Ansprüchen Dritter wegen einer 
solchen Rechtsverletzung freizustellen. 

(2) Alle urheberrechtlichen Nutzungsrechte in jeglichem Verfahren und zu jeglichem Verwendungs-
zweck an eigenen Skizzen, Entwürfen, Originalen, Filmen und dergleichen verbleiben, vorbehalt-
lich ausdrücklicher anderweitiger Regelung, bei uns.

(3) Produktionsmittel, wie z. B. Filme, Lithographien, Druckplatten, Klischees, Siebe, Stanzen usw. 
bleiben unser Eigentum. 

(4) Uns übersandte Vorlagen, Reinzeichnungen, Filme usw. verbleiben in unserem Hause, falls nicht 
ausdrücklich im Auftrag vermerkte Rücklieferung erwünscht wird.

(5) Werkzeuge, auch bei für Kunden geschützten Artikeln, bleiben grundsätzlich Eigentum der Datalog 
Werbemittel GmbH. Dies gilt auch dann, wenn für Werkzeuge Kostenzuschüsse, Werkzeugkosten-
anteile oder ähnliches vom Kunden bezahlt wurden oder diese Kostenanteile mit in den Artikel-
preis eingerechnet sind. Bei Beendigung der Zusammenarbeit besteht von Seiten des Kunden 
ebenfalls kein Anspruch auf Kostenerstattung für die Werkzeuge bzw. Vorrichtungen oder Teilen 
derselben.

(6) Erfindungen und ähnliche schutzrechtsfähige Leistungen im Rahmen der Auftragserfüllung blei-
ben unbeschadet eines vereinbarten Rechts zu einfachen Nutzung unser geistiges Eigentum, es 
sei denn, dass die ausdrückliche vertragliche Regelung eine Übertragung des Urheberrechts oder 
sonstiger gewerblicher Schutzrechte auf den Kunden vorsieht.

 XII. Elektro-Altgeräte
Es besteht Einigkeit darüber, dass Datalog Werbemittel GmbH kein Hersteller von Elektrogeräten 
ist. Etwaige Rücknahmepflichten von Elektrogeräten erledigt der Kunde dadurch, indem Elektro-
geräte direkt an den Hersteller, der auf dem Gerät genannt ist, zurückgegeben werden. Datalog ist 
insoweit von diesen Ansprüchen freizustellen. 

 XIII. Gerichtsstand / Erfüllungsort
(1) Sofern der Kunde Kaufmann ist, ist unser Geschäftssitz Bad Schwartau Gerichtsstand; wir sind je-

doch berechtigt, den Kunden auch an seinem Wohnsitzgericht zu verklagen.
(2) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland; die Geltung des UN-Kaufrechts ist ausgeschlos-

sen.
(3) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist unser Geschäftssitz Bad 

Schwartau Erfüllungsort.


